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Ab rhö maßnahmen gegen Rechtsanwälte -  Presseerklärung  

Die ßerster  Besorgnis zur  Kenntnis  Rechtsanwaltskammer München hat mit  äu
genommen, dass durch das Amtsger icht München Ab-hörmaßnahmen gegen 
ein  en Rechtsanwalt  angeordnet wurden, der weder nach Auffassung der 
Sta noch des Amtsge-r ichts e iner Straftat  verdächt igt  war,  atsanwaltschaft  
sondern ledigl ich anvertraute Mandanteninteressen wahrnahm. 
 
Die Abhörmaßnahmen r ichteten s ich gegen Rechtsanwalt  Gnj id ic ,  der  d ie Rechte 
eines Entführungsopfers,  des Deutsch-Libanesen Khaled El  Masr i ,  vertr i t t .  
Begründet wurde die Maßnahme damit ,  d ie mögl ichen Entführer ausf indig zu 
machen, wenn s ie s ich an den Rechtsanwalt  wenden, um über Schweigegeld zu 
verhandeln. 
 
Die Abhörmaßnahmen betrafen sämtl iche Kanzleianschlüsse und damit  al le in 
der f ragl ichen Zeit  geführten Anwaltsgespräche. 
 
Mit  d ieser Maßnahme wurde nicht nur in unvertretbarer Weise in das konkrete 
Vertrauensverhäl tn is  zu Khaled El Masri  eingegri f fen, sondern auch in den 
besonderen Vertrauensbereich al ler  in der Kanzlei  geführten Mandate.  Damit  
wurden elementare rechtsstaat l iche Schutzbereiche zentral  ver letzt .  
 
Dass die Überwachungsmaßnahmen vorgebl ich der Aufk lärung der Straftat  zu 



Lasten des Betrof fenen El  Masr i  d ienen sol l ten,  kann nicht  im Mindesten die 
Maßnahme rechtfer t igen. Dieses vorgegebene Motiv vermag keine heiml ichen 
Überwachungen des Geschädigten und seines Anwaltes zu begründen. Vielmehr 
hät te das Ziel  kooperat iv und of fen erreicht  werden können, ohne in den 
Kernbereich sämtl icher Mandatsverhäl tn isse einzugrei fen. Dass diese 
Maßnahmen nach 3 Monaten um wei tere 3 Monate ver längert  wurden, is t  
besonders empörend. 
 
Die Rechtsanwaltskammer München unterstützt  nachhal t ig die Bemühungen von 
Rechtsanwalt  Gnj id ic gegen diese Grundrechts-ver letzungen. 

D ie  Rech tsanwa l t ska mme r  fü r  den  Ober land esger i ch tsbez i r k  München  i s t  m i t  üb e r  17 .000  M i tg l i ede rn  
d ie  g rö ß te  Rech tsan wa l t s kammer  i n  Deu tsc h land  und  e i ne  d e r  g rö ß ten  i n  Eu rop a .  Das  Geb ie t  de r  
Rech tsan wa l t sk amme r  Münch en  u mfass t  de n  Bez i r k  des  Ober landesge r i ch ts  Mü nche n ,  das  e n tsp r i ch t  
i n  e twa  de r  süd l i ch en  Hä l f t e  Ba ye rn s .  D ie  Rech tsan wa l t sk amme r  i s t  e i n  Se lbs t ve rwa l tun gso rg an  un d  
üb t  d ie  Be ru f sau fs i ch t  übe r  I h re  M i tg l i ed e r  aus .  I nsgesamt  s in d  geg enwä r t i g  ca .  40  M i ta rbe i te r  i n  de r  
Ka mmer  haup tbe ru f l i ch  tä t i g .  De r  Geschä f t ss te l l e  s te hen  v ie r  Gesc hä f t s f üh re r  m i t  Rech tsan wa l t  D r .  
W ie land  Horn  a l s  Hau p tge schä f t s füh r e r  vo r .  
 
P resseko n tak t :  Haup tgesc hä f t s f üh re r  Dr .  W ie land  Horn ,  Rech ts an wa l t sk amme r  Münch en ,  Ta l  33 ,  
80 331  Mün chen ,   
Te le fo n :  0  89 /53  29  44 -1 4 ;  Fa x :  0  89 /53  29  44 - 28  
www. r ak - muenc hen .d e ;  E -Ma i l :  i n fo@rak - mu enchen .de .  
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Gemeinsame Vorstandssitzung der Rechtsanwaltskammern München, 
Nürnberg und Bamberg  

Am 22.07.2006 hatte die Rechtsanwaltskammer Bamberg turnusmäßig zu einer 
gemeinsamen Vorstandssi tzung der drei  bayer ischen Kammern eingeladen. 
Dabei wurde zunächst beschlossen, für  d ie neu in Kraft  t retenden 
Fachanwaltschaften Urheber-  und Medienrecht sowie IT-Recht gemeinsame 
Fachausschüsse der drei  Bayer ischen Kammern einzur ichten. Anschl ießend 
wurde umfassend dass Verhäl tn is  BRAK/DAV erör ter t .  Dabei wurde deut l ich 
gemacht,  dass ein besserer Kontakt  zu den ör t l ichen Anwaltsvereinen gepf legt  
werden sol l .  Ein Konf l ik t  zwischen beiden Organisat ionen schadet nach 
Auffassung der drei  Kammervorstände den Belangen der Anwaltschaft .  
Weiter  wurde die Anwendung der Neuregelung der berufsrecht l ichen 
Werbevorschri f ten in § 7 BORA diskut ier t .  Insbesondere wurde festgehalten, 
dass noch nicht  abschl ießend geklärt  werden könne, ob und inwieweit  
Spezial is ierungszusätze auch in den Bereichen zulässig s ind, in denen 
Fachanwaltsbezeichnungen bestehen. Nach übereinst immender Meinung kann 
jedoch eine Benennung als Spezial is t  
a l lenfal ls  für Tei lgebiete einer Fachanwaltschaft ,  n icht aber für  deren gesamten 
Bereich zulässig sein (Unzulässig also: Spezial is t  für  
Verwaltungsrecht/Arbei tsrecht/Steuerrecht usw.)  
Die Rechtsanwaltskammer München stel l te darüber h inaus das Model l  e ines 
Vertrauensanwalts vor  (s iehe Not iz  unten).   
Als weiterer  Punkt wurde eine gemeinsame Ausbi ldungsini t iat ive für 
Rechtsanwaltsfachangestel l te beschlossen, d ie s ich an die Mitg l ieder r ichten 
und eine vermehrte Berei tste l lung von Ausbi ldungsplätzen bewirken sol l .  
Bezügl ich der von der Kammer Nürnberg thematis ier ten Schl ießung der 
jur ist ischen Fakul tät  an der Universi tät  Er langen wurde eine Resolut ion der drei  
bayer ischen Kammern verabschiedet.   
Die nächste gemeinsame Vorstandssi tzung der drei  bayer ischen Kammern is t  
2008 in Nürnberg geplant.  

http://www.rak-muenchen.de/
mailto:info@rak-muenchen.de
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Vertrauensanwalt  für in Not geratene Mitgl ieder 

In wir tschaft l iche Not geratene Kol leginnen und Kol legen scheuen nicht sel ten 
davor zurück, s ich durch Mitg l ieder der Geschäftsführung oder des Vorstands 
der Rechtsanwaltskammer beraten zu lassen. Sie möchten ihre 
Anwaltszulassung nicht in Gefahr br ingen. Ratsam ist  es aber, f rühzeit ig Rat und 
Hi l fe in Anspruch zu nehmen, um einen drohenden Vermögensverfa l l  v ie l le icht  
noch abwenden und berufs-recht l iche Fehler  vermeiden zu können.  
 
Um der gesetz l ichen Pf l icht zur Beratung der Mitg l ieder (§ 73 Abs. 2 Nr.  1 
BRAO) auch in diesem sensiblen Bereich opt imal  nachzukommen, hat  der 
Kammervorstand einen „Vertrauensanwalt“  bestel l t .  Er hat d ie Aufgabe, mater iel l  
in  Bedrängnis geratene Kol leginnen und Kol legen in ihrer Not lage zu beraten 
und dabei insbesondere auch berufsrecht l ich zweckmäßiges und einwandfreies 
Verhal ten aufzuzeigen. 
 
Sowohl d ie Namen der Ratsuchenden als auch sämtl iche gegenüber dem 
Vertrauensanwalt  gemachten Angaben werden von diesem streng vertraul ich 
behandelt  und unter l iegen der anwalt l ichen Schweigepf l icht  des 
Vertrauensanwalts auch gegenüber dem Kammervorstand.  
 
Als Vertrauensanwalt  wurde bestel l t :  
 
Rechtsanwalt  Roland P. Weber 
Barerstraße 3,  80333 München  
Telefon: 089/29 16 05-47 Telefax:  089/29 16 05-49 
E-Mai l :  recht@kanzleiweber.com  
 
Die Beratung er folgt  für  d ie Betrof fenen kostenlos.  Ein Rechtsanspruch auf  d ie 
Durchführung der Beratung besteht  n icht .  Die Beratungsleistungen des 
Vertrauensanwalts s ind auf maximal 5 Stunden beschränkt.   
 
Al len in Not geratenen Kol leginnen und Kol legen steht es ab sofort  f re i ,  
vertrauensvol l  Kontakt zu RA Weber aufzunehmen. Und eine Bit te an al le Leser:  
Bi t te im Kol legenkreis wei tersagen.. . . .  
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Jour Fixe  

Erneut trafen s ich Vertreter der Just iz  mit  Vertretern der Rechtsanwaltskammer 
München zur Besprechung al lgemeiner Probleme, die s ich in der 
Zusammenarbei t  von Just iz  und Anwaltschaft  ergeben. Dabei wurden unter  
anderem folgende Themen erör ter t :  

•  Herausgabepraxis von Presseerk lärungen der Gerichte: 
Aufgrund der Eingabe einer Kol legin wurde mit  den Gerichtspräsidenten 
insbesondere diskut iert ,  zu welchem Zeitpunkt sei tens der Gerichte 
Presseerk lärungen herausgegeben werden. Die Kol legin problematis ier te 
in ihrer  Eingabe insbesondere den Fal l ,  dass Presseerk lärungen von den 
Ger ichten herausgegeben werden, bevor das Urte i l  versandt worden is t .  

•  Rücksendung von Anlagen (siehe nächster  Art ikel)  

http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Resolution.pdf
http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Resolution.pdf
mailto:recht@kanzleiweber.com


•  Tät igkei t  engl ischer Limiteds in Deutschland: 
Bezügl ich der Tät igkei t  engl ischer Limiteds in Bayern wurden die Vertreter  
der Gerichte darüber informier t ,  dass Probleme insbesondere dadurch 
entstehen können, dass die Gesel lschaft  in Großbri tannien berei ts  
gelöscht wurde, aber d iese Informat ion nicht an das deutsche 
Registerger icht weitergelei tet  wird.   

•  Darüber hinaus wurden, wie immer,  Al l tagsprobleme aus dem Verhäl tn is  
Ger ichte/Anwaltschaft  besprochen, z.B. d ie Behandlung von 
Terminsverlegungsanträgen oder d ie Erreichbarkei t  der  Ger ichte per Fax.  

Der nä  chste Jour Fixe wird am 16.01.2007 statt  f inden. Kol legen, d ie dazu
Theme te Angaben n oder Probleme mit tei len wol len, werden um mögl ichst konkre
gebeten (Namen, Daten, Aktenzeichen). 
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Rücksendung von Anlagen in Gerichtsverfahren  

Im Rahmen des letzten Jour Fixe wurde erör ter t ,  wie die Rücksendung von 
Anlagen nach Abschluss des ger icht l ichen Verfahrens er leichter t  werden könnte.  
Zum momentanen Zei tpunkt  wird von den Ger ichten nach Abschluss des 
Verfahrens  unter  Fr istsetzung angefragt,  ob die Unter lagen zur Abholung berei t  
gelegt werden sol len. Im Übr igen wird auf d ie Vern ng der Unter lagen ichtu
hingewiesen. 
Es wird angeregt,  dass Kol legen, d ie im Rahmen eines Ger ichtsverfahrens 
umfängl iche Anlagen vor legen, berei ts  zu Beginn erklären, ob s ie d iese wieder 
zurück haben wol len. 
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Kinderbetreuung  

Die Rechtsanwaltskammer München hat im Newslet ter  1/2006 in Form einer 
Umfrage den Betreuungsbedarf  für d ie Kinder der Kammermitgl ieder er fragt.  Das 
Ergebnis:  Vermehrt  wendeten s ich Mitg l ieder an die Kammer, d ie e inen 
besonderen Betreuungsbedarf  für  ihre Kinder haben. Oftmals haben die El tern 
berei ts  für  e ine kont inuier l iche Betreuung gesorgt,  jedoch aus unterschiedl ichen 
Gründen besteht t rotzdem noch zei twei l iger ,  f lexib ler  Betreuungsbedarf ,  
insbesondere für  d ie Wahrnehmung von Gerichtsterminen oder geschäft l ichen 
Besprechungen, die sich nicht verschieben lassen. 
 
Aus diesen Gründen hat die Rechtsanwaltskammer München mehrere 
Kooperat ionsmögl ichkei ten mit  Kindertagesstät ten geprüft .  Zum momentanen 
Zeitpunkt hat s ich die Kammer gegen kostenpf l icht ige Kooperat ionen 
entschieden. Wir  dürfen jedoch auf fo lgende berei ts  bestehende Projekte 
hinweisen: Das eine Projekt is t  e in Notnetz des Vereins "Tageseltern-München 
e.V.".  Dabei handelt  es s ich um eine Betreuung durch "mobi le Kinderfrauen",  d ie 
auch im Krankhei ts fa l l  bei  der Famil ie zu Hause erfo lgt .  
 
Das andere Projekt nennt s ich "Zu Hause gesund werden".  Auch hierbei  handelt  
es s ich um eine kurzfr is t ige Vermit t lung von zuver lässigen Helfer innen, die 
kranke Kinder zu Hause pf legen. 
  

http://www.tageseltern-muenchen.de/
http://www.tageseltern-muenchen.de/
http://www.fraueninteressen.de/
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Änderung der Beratungsgebühren ab 01.07.2006  

Am 01.07.2006 is t  der geänderte § 34 RVG in Kraft  getreten. Die Nrn. 2100 bis 
2103 VV RVG wurden aufgehoben. Die übr igen Gebühren in Tei l  2 Abschni t t  1 
des Vergütungsverzeichnisses s ind jewei ls  um einen Abschni t t  nach oben 
gerückt.  
In Zukunft  muss der Rechtsanwalt  für  die Beratung, d ie Ausarbei tung eines 
schr i f t l ichen Gutachtens und für  d ie Tät igkei t  a ls Mediator  auf  e ine 
Gebührenvereinbarung hinwirken. Wenn keine Vereinbarung getrof fen is t ,  erhäl t  
der Rechtsanwalt  d ie übl ichen Gebühren nach den Vorschr i f ten des bürger l ichen 
Rechts. Is t  der  Auftraggeber Verbraucher und wurde eine 
Vergütungsvereinbarung nicht  getrof fen,  beträgt  d ie Gebühr für  d ie Beratung 
oder für  d ie Ausarbeitung eines schr i f t l ichen Gutachtens jewei ls höchstens 250 
Euro, für  e in erstes Beratungsgespräch höchstens 190 Euro.  

  

BRAK

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Neue Auflage BORA und FAO  

Die neuen Regelungen in der Berufsordnung und der Fachanwaltsordnung sind 
zum 01.07.2006 in Kraft  getreten. Die Neuauflage des BRAK-Hefts 
"Berufsordnung und Fachanwaltsordnung" (Stand: 01.07.2006) ist  nun erhäl t l ich.  
Dar in s ind al le Änderungen bis zu diesem Zeitpunkt zu §§ 3 Abs. 2,  7 BORA und 
zu den neuen Fachanwaltschaften enthal ten. Für Kammermitgl ieder l iegt das 
Heft  bei  der  Rechtsanwaltskammer München zur Abholung berei t .  Andere 
Interessenten können s ich an die BRAK wenden (zentrale@brak.de),  
dor t  ist  das Heft  für  0,50 € zzgl .  Versandkosten erhäl t l ich is t .   

  

BRAK
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BRAK-Init iative "Anwälte mit  Recht im Markt"  

Die BRAK hat e in Mandantenwörterbuch erstel l t .  Dieses sol l  hel fen,  d ie 
jur is t ische Fachsprache für  Mandanten verständl ich zu machen. Das Wörterbuch 
kann zu einem Stückpreis von 2,00 € zzgl .  MwSt.  und Versandkosten bei  der  
BRAK unter zentrale@brak.de oder per Fax unter 030/284 939-11 bestel l t  
werden. Weitere Informat ionen f inden Sie unter www.anwaelte- im-
markt .de unter der Rubr ik  Für Anwälte/Aktuel les.   

  

http://www.brak.de/seiten/pdf/RVG/34_RVG_01_07_2006.pdf
http://www.brak.de/seiten/pdf/RVG/34_RVG_01_07_2006.pdf
mailto:(zentrale@brak.de
mailto:(zentrale@brak.de
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EU-Haftbefehl  

In der BRAK-Pressemit te i lung-Nr.  23 v.  29.06.2006 warnt  d ie BRAK davor,  dass 
durch den am 29.06.2006 vom Bundestag -  in der durch den Rechtsausschuss 
veränderten Form -  angenommenen Entwurf  e ines Europäischen 
Haftbefehlsgesetzes (BT-Drs. 16/1024) Rechtsunsicherhei ten entstehen können. 
Die BRAK hatte zuvor in der BRAK-Stel lungnahme Nr.  30/2005 den 
Referentenentwurf  zur neuen Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den 
europäischen Haftbefehl  (RbEuHb) auf der Grundlage der 
Nicht igkei tsentscheidung des BVerfG v. 18.07.2005 kr i t is ier t ,  wei l  dadurch die 
Vorgaben des BVerfG nur unzureichend umgesetzt würden.  

  

BRAK
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PKH -  Begrenzungsgesetz  

Mit  dem Entwurf  eines Prozesskostenhi l febegrenzungsgesetzes -  PKHBegrenzG 
(BT-Drs. 16/1994 v.  28.06.2006) wi l l  der  Bundesrat Aufwendungen für  d ie PKH 
schnel l  und dauerhaft  begrenzen, da die Länderhaushalte d iese nicht länger 
bewält igen könnten. Die Leistungen der PKH sol len begrenzt werden, indem 
erstens die Eigenbetei l igung erhöht werden sol l  und zwei tens die jenigen, deren 
Einkommen und Vermögen über das Existenzminimum hinausgeht,  PKH künft ig 
nur noch als Darlehen erhal ten sol len. Zudem sol l  durch die Korrektur  der 
Voraussetzungen für  d ie Bewi l l igung von PKH der missbräuchl ichen 
Inanspruchnahme entgegengewirkt  werden. In der Stel lungnahme der 
Bundesregierung (Anlage 2 in BT-Drs.  16/1994, S. 79ff . )  s ieht diese die 
verfassungsrecht l iche Vorgaben an zahlreichen Stel len des Entwurfs 
n icht hinreichend gewahrt .  

  

BRAK
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GmbH-Reform 

Nach seiner Ankündigung (vgl .  KammerInfo 12/2006) hat  das BMJ nun den 
Referentenentwurf  eines Gesetzes zur Modernis ierung des GmbH-Rechts und 
zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vorgelegt.  Durch den Entwurf  sol l  
u.a.  das Mindeststammkapita l  auf 10.000 € abgesenkt werden. Zudem sol l  d ie 
Mögl ichkei t  geschaffen werden, den Verwaltungssi tz  der GmbH ins Ausland zu 
ver legen. Weiterhin sol l  das Verbot,  bei  Err ichtung der Gesel lschaft  mehrere 
Geschäftsantei le zu übernehmen, aufgehoben werden. Gleiches gi l t  für  das 
Verbot,  mehrere Tei le von Geschäftsantei len gleichzeit ig an denselben Erwerber 

mailto:zentrale@brak.de
mailto:zentrale@brak.de
http://brak.de/seiten/04_06_23.php
http://brak.de/seiten/04_06_23.php
http://dip.bundestag.de/btd/16/010/1601024.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/16/019/1601994.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/16/019/1601994.pdf


zu übertragen. Die Verpf l ichtung zur Leistung besonderer Sicherheiten wird zur  
Er le ichterung der Gründung der Ein-Personen-GmbH aufgehoben. Die 
Mögl ichkei t  des gutgläubigen Erwerbs des Geschäftsantei ls  bei  Vertrauen auf 
den mehr jähr ig unbeanstandet gebl iebenen Stand der Gesel lschafter l is te wird 
geschaffen. Die Schadensersatzpf l icht der  Geschäftsführer  gegenüber der 
Gesel lschaft  wird auf Geschäftsführer  erweiter t ,  d ie Beihi l fe zur  Ausplünderung 
der Gesel lschaft  durch die Gesel lschafter  le is ten und dadurch die 
Zahlungsunfähigkei t  der Gesel lschaft  herbei führen. Schl ießl ich sol l  das 
Eigenkapita lersatzrecht grundlegend deregul ier t  werden.  

  

BRAK
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Gesetzl iche Neuregelungen zum 01.07.2006 

Eine Zusammenstel lung der Bundesregierung über d ie gesetz l ichen 
Neuregelungen zum 01.07.2006 f inden Sie hier.  Unter anderem treten 
Änderungen des RVG sowie eine Erhöhung der Umsatzsteuergrenzen in den 
al ten Bundesländern in Kraf t .  

  

BRAK
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Rundfunkgebühren für internetfähige PCs 

Nach dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV) s ind Rundfunkgebühren 
für  internetfähige PCs zu entr ichten. Dies ergibt  s ich aus §§ 1 und 5 Abs. 3 
RGebStV. Nach den Übergangsbestimmungen in § 11 RGebStV s ind jedoch 
internetfähige PCs generel l  b is  zum 31.12.2006 von der 
Rundfunkgebührenpfl icht ausgenommen. Ab 01.01.2007 müssen al lerdings auch 
Rechtsanwälte,  die kein Fernseh- oder Radiogerät in ihrer  Kanzlei  haben, für d ie 
Gesamtheit  ihrer  PC-Geräte eine Rundfunkgebühr zahlen. Die monat l iche 
Rundfunkgebührenhöhe für  Radio und Fernsehen beträgt 17,03 €, d ie 
Monatsgebühr für  ein Radio 5,52 €.  Die BRAK hatte im Vorfeld über den BFB 
versucht,  s ich gegen die Einführung dieser Rundfunkgebühren zu wehren. Ein 
Musteranschreiben mit  den wesentl ichen Argumenten, d ie gegen eine solche 
Gebührenpf l icht für  Freiberuf ler  sprechen, f inden Sie hier.  Es kann 
bei Bedarf  auf Landesebene eingesetzt  werden. 

  

BRAK
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Elektronischer Rechtsverkehr -  XML-Tage in Berl in 

http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/2006/06/2006-06-28-gesetzliche-neuregelungen-zum-1-juli.html
http://www.gez.de/docs/staatsvertrag_2005.pdf
http://www.gez.de/docs/staatsvertrag_2005.pdf


Vom 25. -  27.09.2006 f inden die XML-Tage in Ber l in stat t .  Im Rahmen des 
Themenschwerpunkts E-Just ice des XML-Wir tschaftsforums am 26.09.2006 
werden Experten aus Just iz ,  Wissenschaft ,  Pol i t ik ,  Verbänden und Unternehmen 
eine Zwischenbi lanz zum Stand des elektronischen Rechtsverkehrs in 
Deutschland z iehen. Auf dem Programm steht zudem eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Elektronischer Rechtsverkehr im Spannungsfeld von Eff iz ienz und 
Akzeptanz“,  an der auch der Vors i tzende des Ausschusses Informat ik und 
Kommunikat ion der BRAK tei lnehmen wird. Hier können Sie s ich 
registr ieren. 

 

BRAK
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Seminar "Crashkurs Europarecht" 

Im Zentrum für Europarecht an der Universi tät  Passau f indet am 16. und 17. 
November 2006 das Seminar "Crashkurs Europarecht" s tat t .  Weitere 
Informationen f inden Sie hier.  
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Seminar "Internationale Rechtsverfolgung -  Klage und Vollstreckung im 
europäischen Zivilrechtsverkehr"  

Am 30. September 2006 können s ich interessier te Rechtsanwälte und Richter 
über die Rahmenbedingungen des internat ionalen Zivi l rechtsverkehrs 
informieren. Prof.  Dr.  Wolfgang Hau legt sehr praxisor ient ier t  anhand von 
Rechtsfäl len dar,  wie man bei grenzüberschrei tenden Rechtsstre i t igkei ten 
vorgehen sol l te.  Das Seminar f indet in den Räumen der Rechtsanwaltskammer 
München stat t  und kostet  € 155 (Sonderpreis für  Mitgl ieder der RAK München).  
Informationen und Anmeldung bei  der Universi tät Passau, Kontaktste l le für  
Weiterbi ldung, Frau Schmit t ,  Tel .  0851/509-1425, E-Mai l :  weiterbi ldung@uni-
passau.de oder über d ie Homepage www.uni-passau.de/wei terbi ldung. 
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Freie Plätze beim Treffen in Cincinnati 

Im Rahmen des Austauschprogramms für  Jur is ten mit  Cincinnati ,  das an die  
Städtepartnerschaft  zwischen München und Cincinnati  angeknüpft  wurde, f indet 
wieder ein Treffen am 02. Oktober 2006 in Cincinnat i  s tat t .  Höhepunkt is t  
d iesmal das Schaufelraddampfer -  Tref fen. Es sind noch einige Plätze fre i !  
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Achtung: Neue Anschrift  des Arbeitsgerichts Augsburg, Kammer Neu-Ulm  

Das Arbei tsger icht  Augsburg bi t tet  al le Anwält innen und Anwälte im OLG-Bezirk 
München vorzumerken, dass die Außenstel le Neu-Ulm des Arbeitsger ichts 
Augsburg im Jul i  2006 umgezogen is t .  Die neue Anschri f t  lautet :   
 
Arbei tsger icht  Augsburg 
Kammer Neu-Ulm 
Keplerstraße 2 
89231 Neu-Ulm  
 
Die Telefonnummer (0731/7051910) und die Faxnummer (0731/70519199) 
b le iben gleich. 
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Ferien 2006  

L iebe Kol leginnen und Kol legen, 
aufgrund der Sommerpause, wird im August kein Newsletter versandt.  Die 
Rechtsanwaltskammer München wünscht Ihnen schöne und vor al lem erholsame 
Fer ien. 

Hansjörg Staehle 
Präsident 
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